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Es ist leicht, an die Menschheit zu
glauben, aber manchmal gar nicht so
einfach, den Glauben an bestimmte

Menschen nicht zu verlieren.

Adlai Stevenson

Rückwärts zu harten Bräuchen?

Als der Nationalrat 1937 im Zusammenhang mit der

Revision des Strafgesetzbuches die Todesstrafe diskutierte,
erhob sich der konservative Freiburger Grand und gab

kund, angesichts des Scharfrichters gehe selbst ein Mörder
in sich: «Er bereut, und seine Vorbereitung auf den Tod
wird dadurch erleichtert. Die Kirche hat eines ihrer
Kinder gerettet und damit ihre göttliche Mission
vollbracht. Darum hat sie die Todesstrafe stets anerkannt,
und zwar nicht nur als ein Mittel der Notwehr, sondern

als ein wirksames Mittel zur Erlangung des Heils
Ohne die Todesstrafe zu einer kirchlichen Angelegenheit
stempeln zu wollen: sie kann Anspruch erheben auf

sozusagen göttliche "Wirksamkeit, genau wie der Krieg.»
Der Volksvertreter Grand hätte bei dieser Gelegenheit
auch den Satz noch zitieren können, der auf dem Schwert
des Freiburger Scharfrichters zu lesen stand: «Herr Jesus,

du bist der Richter.» Weniger geeignet wäre hingegen

gewesen, was Albert Camus von einem russischen

Gefangenen überliefert, der 1905 vom Zaren zum Tode
verurteilt worden war. Er sagte dem Priester, der ihn mit
dem Kruzifix trösten wollte: «Gehen Sie fort und lästern
Sie nicht.»

Seit jener Parlamentsdebatte ist viel über die Länder

gegangen, der Zweite Weltkrieg zum Beispiel, von dessen

göttlicher Wirksamkeit niemand redet, und hierzulande
ist schon vor dreißig Jahren die Todesstrafe aus dem

Strafgesetz verschwunden. Aber nun soll sie wieder
kommen und Geiselnehmer ereilen, Flugzeugentführer
und terrestrische Menschenverschlepper - so wenigstens
wollen es die St.Galler Freisinnigen. Sie müssen eine

sonderbare Vorstellung vom Terror und seinen fanatischen

Praktikern haben, wenn sie sich just auf diesem Feld der

absoluten Entschlossenheit und Ruchlosigkeit Erfolg vom
Schafott versprechen. Die Exempel dafür liegen zuhauf,
daß seine abschreckende Wirkung immer höchst zweifelhaft

war. Nein, mit dem Scharfrichter ist der Terror
nicht zu beseitigen, auch wenn auf seinem Schwert jetzt
stünde: «Rechtsstaat, du bist der Richter.»
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